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1. Zusammenfassung 
 

Wird nach der Vernehmlassung ergänzt. 
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2. Ausgangslage 
 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz hat mit Schreiben vom 20. April 

2010 Stellung zur geplanten Änderung der Gewässerschutzverordnung 

(GSchV) genommen. Im Beschluss ist die Absicht des Regierungsrats fest-

gehalten, gleichzeitig mit der Änderung der GSchV die Professionalisierung 

der Abwasserreinigung voranzutreiben: Weniger, aber grössere und damit ef-

fizientere Anlagen, können die Reinigungsleistung erhöhen und gleichzeitig 

zu Kosteneinsparungen führen. 

In einem ersten Schritt soll nun ein Entwicklungskonzept entwickelt werden, 

wie die Abwasserreinigung im Kanton Schwyz in 20 Jahren aussehen soll. 

3. Ziel 
 

Ziel des Entwicklungskonzepts ist es, entsprechend der regierungsrätlichen 

Absicht sicherzustellen, dass die Abwasserreinigung im Kanton Schwyz im 

Jahr 2030 gesetzeskonform, ökologisch, sicher und kostengünstig erfolgt. 

Dazu gehört auch die Regionalisierung und Professionalisierung der Abwas-

serreinigung. Das Entwicklungskonzept 

 zeigt die allenfalls bestehenden Defizite auf, 

 stellt die Hauptstossrichtungen sowie auszulösende Massnahmen hoher 

Priorität dar und 

 nennt die für die Umsetzung der Massnahmen verantwortlichen Stellen. 

Ein solider methodischer Unterbau und die Integration der beteiligten Anla-

gebetreiber sollen dem Entwicklungskonzept zu einer hohen Akzeptanz ver-

helfen. 
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4. Methodik 
 

4.1 Vorgehen  

Das Entwicklungskonzept wird in 2 Phasen in den nachfolgenden Schritten 

erarbeitet. In der Phase 1 wird eine Auslegeordnung und ein Konzept für die 

Erarbeitung des Entwicklungskonzepts erstellt (Kapitel 1 bis 4 des vorliegen-

den Berichts): 

1. Systemdefinition, Abgrenzung zwischen System und Umfeld 

2. Definition der relevanten Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen, Ana-

lyse der Zusammenhänge und der zukünftigen Entwicklung der Einfluss-

faktoren 

3. Erarbeitung eines Konzepts für die Erarbeitung der Entwicklungskonzepte 

sowie eines Gesamtterminplans 

4. Präsentation Vorgehen beim Vorstand des Vereins Saubere Abwasser 

Schwyz 

In der Phase 2 werden die effektiven Entwicklungskonzepte erarbeitet und 

darauf basierend der Konzeptbericht erstellt (Kapitel 5ff. des vorliegenden 

Berichts). Die Erarbeitung der Entwicklungskonzepte erfolgt in den folgenden 

Schritten: 

5. Erarbeitung von verschiedenen Entwicklungskonzepten 

6. Bewertung der verschiedenen Entwicklungskonzepte 

a. Festlegung von Bewertungskriterien (Workshop mit Vorstandsmitglie-

dern des Vereins Saubere Abwasser Schwyz) 

b. Festlegung Vorgehen zur Bewertung der Varianten 

c. Variantenbewertung 

7. Verfassen Bericht mit Präsentation beim Verein Saubere Abwasser 

Schwyz 

8. Vernehmlassung 

9. Abschluss und Präsentation bei interessierten Gremien 

4.2 Projektorganisation 

In die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts sind einbezogen: 

 Amt für Umweltschutz des Kantons Schwyz (Projektleitung) 

 TBF + Partner AG, Planer und Ingenieure, Zürich (Ausführung) 

 Verein Saubere Abwasser Schwyz (Mitwirkung) 
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4.3 Termine und Arbeitsprogramm 

Folgende Termine gelten für die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts: 

 Projektstart: 23. November 2010 

 Entwurf Konzept: 23. Dezember 2010 

 Abschluss Grundlagenerhebung: 21. Januar 2011 

 Abschluss Konzept: 31. Januar 2011 

 Vorstellung Vorgehen Vorstand Verein Saubere Abwasser Schwyz: 

15. Februar 2011 

 Erarbeitung Entwicklungskonzepte: bis 10. März 2011 

 Workshop Bewertung Entwicklungskonzepte mit Vertretern des Vereins 

Saubere Abwasser Schwyz: 15. März 2011 

 Entwurf Bericht: 01. April 2011 

 Abschluss Bericht: 30. April 2011 

 Präsentation Bericht bei Verein Saubere Abwasser Schwyz: 25. Mai 2011 

 Vernehmlassung Bericht: bis Mitte Juli 2011 

 Information benachbarte Kantone: Herbst 2011 

 Abschluss: Herbst 2011 

5. Systemdefinition 
 

Basierend auf einer Auslegeordnung wurden für die Systemdefinition eine 

Abgrenzung zwischen System und Umfeld vorgenommen, die relevanten 

Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren festgelegt (inkl. zukünftige Ent-

wicklungen) und nicht zu berücksichtigende Einflussfaktoren ausgeschlos-

sen. 
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5.1 Ist-Zustand 

Die nachfolgende Abbildung gibt den heutigen Zustand der Abwasserreini-

gung des Kantons Schwyz wieder. Dargestellt sind die heutigen 12 Abwas-

serreinigungsanlagen (ARA) mit den entsprechenden Einzugsgebieten sowie 

die relevanten Gewässer. 

 

Abbildung 1: Ist-Zustand: die 12 ARA des Kantons Schwyz im 2011 
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5.2 System und Umfeld 

Hauptfokus des Entwicklungskonzepts ist die Abwasserreinigung und die 

ARA des Kantons Schwyz. 

Durch die Resultate der Studien werden allenfalls auch die ausserkantonalen 

ARA Schönau (Cham, ZG), Lützelau (Weggis/Vitznau, LU) und Obersee 

(Schmerikon, SG) betroffen. Diese werden aber nicht direkt in die Erarbeitung 

des Entwicklungskonzepts einbezogen. Die Kantone Zug, Luzern und St. 

Gallen werden nach Abschluss der Studie Ende Jahr 2011 informiert. 

Ansonsten erfolgt die Abgrenzung zwischen System und Umfeld anhand der 

nachfolgend dargestellten und in den Kapitel 5.3 und 5.4 beschriebenen Ein-

flussfaktoren. 

Berücksichtigte Einflussfaktoren 

Gewässerschutz Bestehende Anlagen Einleiter Rechtliche Bedingungen 

- Fliessgewässer - Technischer Zustand - Private Bevölkerungswachstum 

- Seen - Reinigungsleistung - Gewerbe/Industrie Kosten 

- Grundwasser - Organisationsformen - Tourismus  

- Mikroverunreinigungen - Finanzierung   

    
Nicht berücksichtigte Einflussfaktoren 

Landwirtschaft Ökomorphologie Energieproduktion Trinkwasserversorgung 

Siedlungsentwässerung    

    

5.3 Berücksichtigte Einflussfaktoren 

5.3.1 Gewässerschutz 

Der Gewässerschutz ist einer der zentralen Einflussfaktoren für die Erarbei-

tung des Entwicklungskonzepts und mit anderen Einflussfaktoren direkt oder 

indirekt verbunden. 

Das wichtigste Gewässerschutzziel bezogen auf die Abwasserreinigung ist 

die Einhaltung der Gewässerschutzverordnung und insbesondere der Einleit-

bedingungen. In das Entwicklungskonzept einbezogen wird darum die che-

mische und biologische Qualität der Fliessgewässer und Seen sowie des 

Grundwassers. 
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Fliessgewässer und Seen 

Die folgenden Gewässer dienen den ARA des Kantons Schwyz als Vorfluter 

und sind darum direkt betroffen: 

 ARA Einsiedeln: Alp-Sihl 

 ARA Gersau: Vierwaldstättersee 

 ARA Höfe: Zürichsee 

 ARA Innerthal: Wägitalersee 

 ARA Muotathal: Muota–Vierwaldstättersee 

 ARA Obermarch: Wildbachkanal–Zürichsee 

 ARA Rothenthurm: Biber–Alp–Sihl 

 ARA Sattel: Sagenbach–Steineraa–Lauerzersee 

 ARA Schwyz: Seeweren–Muota–Vierwaldstättersee 

 ARA Oberes Sihltal: Minster–Sihlsee 

 ARA Untermarch: Zürichsee 

 ARA Vorderthal: Rempenbecken 

Der Zustand dieser Gewässer wird erhoben aus dem Düfur-Bericht und der 

Modellstudie der EAWAG, welche Angaben zu den lokalen Verdünnungsfak-

toren enthält. 

Grundwasser 

Grundwasser hat in der Schweiz eine grosse Bedeutung für die Trinkwasser-

versorgung. Die Anforderungen an die Grundwasserqualität sind in der 

GSchV festgeschrieben. Das Grundwasser soll unter anderem so beschaffen 

sein, dass es allenfalls nach einfacher Aufbereitung die Anforderungen der 

Lebensmittelgesetzgebung erfüllt. 

Im Rahmen des Entwicklungskonzepts werden der Einfluss der ARA und al-

lenfalls einzelner Vorfluter auf das Grundwasser anhand der beim AfU vor-

handenen Unterlagen und insbesondere der Gewässerschutzkarten unter-

sucht. 

Mikroverunreinigungen 

Mikroverunreinigungen sind organische Spurenstoffe, welche bereits in sehr 

tiefen Konzentrationen nachteilige Auswirkungen haben können. Durch er-

wartete Anpassungen der GSchV werden zukünftig folgende ARA Massnah-

men zur Elimination von Mikroverunreinigungen treffen müssen: 

 Alle ARA über 100'000 EW 



 Umweltdepartement Entwicklungskonzept Abwasserreinigung 2030 
 

 

 9 

 ARA über 10'000 EW, die an einem schwachen Vorfluter liegen und/oder 

Einfluss auf die Trinkwasserqualität haben. 

 Siehe auch weitere Ausführungen im Abschnitt 6.2. 

5.3.2 Bestehende Anlagen 

Für die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts werden die bestehenden Ab-

wasserreinigungsanlagen bezüglich technischem Zustand, Alter und Ge-

schichte, Sanierungs- und Ausbaubedarf sowie Kosten und Finanzierung be-

urteilt und allenfalls bestehende Defizite aufgezeigt. Ebenso wird die Organi-

sationsform der Anlagen betrachtet. 

Technischer Zustand 

Der technische Zustand wird wie folgt erhoben bzw. beurteilt: 

 Beurteilung des Anlagezustands (durch das AfU) 

 Reinigungsleistung (aus Betriebsrapporten) 

 Geschichte der Anlagen (Zeitpunkte von Inbetriebnahme und grösseren 

Ausbauschritten) 

 Auslastung der Anlagen in Bezug auf das Ausbauziel 

Organisationsform 

Die Organisationsformen der ARA haben verschiedene relevante Auswirkun-

gen: Grössere Anlagen haben üblicherweise mehr eigenes Personal und ent-

sprechend einen diversifizierteren Pool von Spezialisten. Zudem gibt es beim 

Pikettdienst weniger Probleme mit dem Arbeitsgesetz. 

5.3.3 Gewerbe, Industrie, Tourismus 

Da Grosseinleiter aus Gewerbe, Industrie und Tourismus einen Einfluss auf 

die betroffenen ARA haben können, wird dieser Aspekt in das Entwicklungs-

konzept einbezogen. 

5.3.4 Rechtliche Bedingungen 

Relevante rechtliche Rahmenbedingungen sind die Gewässerschutzverord-

nung, die Technische Verordnung über Abfälle (TVA) sowie (für die Umset-

zung des Entwicklungskonzepts) die Kantonale Verordnung zum Bundesge-

setz über den Schutz der Gewässer. 

5.3.5 Kosten 

Ein einheitliches, verbindliches Finanzplanungsmodul für alle ARA des Kan-

tons Schwyz fehlt heute, soll aber mittelfristig geschaffen werden. In das 

Entwicklungskonzept werden als relevante Einflussfaktoren der Anlagewert 

und die jährlichen Investitionen einbezogen. 
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5.3.6 Zukünftige Entwicklungen 

In das Entwicklungskonzept einbezogen wird die zu erwartende Bevölke-

rungsentwicklung. Nicht einbezogen wird eine allfällige Entwicklung in den 

Bereichen Landwirtschaft und Industrie. 

5.4 Nicht berücksichtigte Einflussfaktoren 

5.4.1 Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gewässerqualität, 

insbesondere des Grundwassers. Für die Abwasserreinigung sind diese 

Auswirkungen aber indirekter Natur und können nicht direkt beeinflusst wer-

den. Aus diesem Grund wird die Landwirtschaft nicht in die Erarbeitung des 

Entwicklungskonzepts einbezogen. 

5.4.2 Siedlungsentwässerung 

Der Fokus des Entwicklungskonzepts ist die Abwasserreinigung. Die vorge-

lagerte Siedlungsentwässerung wird darum nicht als Einflussfaktor einbezo-

gen, jedoch werden verschiedene Grundlagendaten aus den Generellen 

Entwässerungsplänen (GEP) verwendet. 

In der Siedlungsentwässerung besteht gleichwohl ein gewisses Optimie-

rungspotential. So sind die Eigentumsverhältnisse heute oft so kompliziert, 

dass die Zuständigkeiten für Betrieb und Unterhalt der Anlagen unklar sind. 

Diese könnte im Rahmen der GEP mit noch zu schaffenden Vollzugsinstru-

menten verbessert werden. 

5.4.3 Energieproduktion 

Im Kanton Schwyz gibt es derzeit keine Abwärmenutzung und keine kom-

merzielle Energieproduktion bei bestehenden ARA. Mit der Produktion von 

elektrischer Energie decken einzelne Anlagen allenfalls den Eigenbedarf. 

Dieser Aspekt wird also heute nicht in das Entwicklungskonzept einbezogen. 

Da die Energieproduktion in ARA mittelfristig ein wichtiges Thema werden 

könnte, empfiehlt sich hier eine periodische Überprüfung und allfällige An-

passung. 

5.4.4 Natürlichkeitsgrad der Gewässer 

Der Natürlichkeitsgrad der Gewässer (Ökomorphologie) hat zwar eine hohe 

ökologische Bedeutung, hängt jedoch nicht direkt mit der Abwasserreinigung 

zusammen und wird darum nicht in das Entwicklungskonzept einbezogen. 

5.4.5 Trinkwasserversorgung 

Die Thematik Trinkwasserversorgung wird nicht gesondert betrachtet, fliesst 

aber indirekt via Trinkwasserfassungen und Grundwasserschutzzonen in das 

Entwicklungskonzept ein. 
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6. Grundlagen 
 

Die kompletten Grundlagedaten sind im Anhang 1 ersichtlich. Nachfolgend 

wird ergänzend zu Abschnitt 5.3 die Herkunft, Erhebungsart und – wo rele-

vant – Herleitung der Daten beschrieben. 

6.1 Gewässerschutz 

Für den Einflussfaktor Gewässerschutz wurden die folgenden Daten erhoben: 

 Verdünnungsfaktor: Die lokalen Verdünnungsfaktoren wurden aus einer 

Übersicht aller ARA der Schweiz von Eawag und BAFU aus dem Jahr 

2006 übernommen. Die Angaben basieren auf einem Schmutzwasseran-

fall von 400 l pro EW und Tag. Die Verdünnungsfaktoren sind in den Ka-

tegorien 1–2, 2–10, 10–100, 100–1000, >1000, See und keine Schätzung 

angegeben. 

 Zustand Vorfluter (chemisch): Die Daten stammen aus der Düfur-

Untersuchung, welche an fixen Messstellen alle 4 Jahre eine Messung 

durchführt. Die Messungen stammen aus den Jahren 2008 (Muota, See-

weren), 2009 (Wägitaleraa) und 2010 (Alp, Biber, Minster, Wildbachka-

nal). Für die ARA Sattel besteht eine detaillierte Untersuchung von 

AquaPlus aus dem Jahre 2008.  

Da die Messstellen mit Ausnahme von Oberes Sihltal, Sattel und Unter-

march einige km flussabwärts der Anlagen liegen, erlauben diese Daten 

nur eine allgemeine Beurteilung des Gewässerzustands. Eine Aussage 

über die Beeinflussung des Gewässerzustands durch die Anlagen ist nur 

beschränkt möglich.  

 Einfluss auf Trinkwasserfassungen: Der Einfluss auf Trinkwasserfassun-

gen wurde durch die Abteilung Grundwasserschutz des Amts für Umwelt-

schutz qualitativ beurteilt. 

 Prüfung Massnahmen Mikroverunreinigungen: siehe Abschnitt 6.2. 

6.2 Mikroverunreinigungen 

Gemäss dem bekannten Entwurf der GSchV müssen Anlagen mit einer 

Grösse von über 100'000 EW zwingend Massnahmen gegen Mikroverunrei-

nigungen ergreifen. Im Kanton Schwyz gibt es keine solchen Anlagen. 

Bei einem schlechten Verdünnungsverhältnis von 2–10 oder einem Einfluss 

auf die Trinkwasserversorgung müssen auch Anlagen mit einer Grösse zwi-

schen 10'000 und 100'000 EW Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen 

ergreifen. Davon sind im Kanton Schwyz die folgenden Anlagen betroffen: 

 Einzugsgebiet Einsiedeln-Höfe: ARA Höfe (45'000 EW), ARA Einsiedeln 

(27'500 EW), ARA Oberes Sihltal (11'250).  
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 Die ARA Höfe leitet in den Zürichsee (Untersee) ein und hat nur einen 

geringen Einfluss auf das Trinkwasser. 

Sie ist aber die grösste der 11 ARA (10 davon im Kanton Zürich), wel-

che in den Untersee einleiten (vor Wädenswil, 44'000 EW, Meilen, 

40'000 EW, und Horgen-Oberrieden, 36'000 EW). Ein grundlegender 

Gedanke bei der Revision der GSchV ist der Frachtgedanke (Redukti-

on der Fracht von Mikroverunreinigung unabhängig von den lokalen 

Vorfluterverhältnissen). Da der Zürichsee für die Trinkwassergewin-

nung von Bedeutung ist, kann auch hier der Frachtgedanke angewen-

det werden. Dies bedeutet, dass die ARA Höfe aufgrund ihrer relativen 

Bedeutung Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen ergreifen 

muss.  

 Die ARA Einsiedeln weist ein Verdünnungsverhältnis von 2–10 und ei-

nen problematischen Einfluss auf die Trinkwasserqualität auf. Sie 

muss Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen ergreifen.  

 Die ARA Oberes Sihltal weist ein Verdünnungsverhältnis von 10–100 

und nur einen sehr geringen Einfluss auf die Trinkwasserqualität auf. 

Sie muss deshalb keine Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen 

ergreifen. 

 Einzugsgebiet Untermarch: ARA Untermarch (42'500 EW). 

 Die ARA Untermarch leitet in den Zürichsee (Obersee) ein und hat nur 

einen geringen Einfluss auf das Trinkwasser. Sie ist aber die grösste 

der 5 ARA (3 davon im Kanton St. Gallen), welche in den Obersee ein-

leiten (vor Rapperswil-Jona, 40'000 EW und Schmerikon Obersee, 

28'850 EW). Es ist davon auszugehen, dass die ARA Untermarch dar-

um Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen ergreifen muss (siehe 

Ausführungen oben beim Einzugsgebiet Einsiedeln-Höfe). 

 Einzugsgebiet Schwyz: ARA Schwyz (70'000 EW), ARA Gersau (10'000 

EW). 

 Die ARA Schwyz weist ein Verdünnungsverhältnis von 2–10 und einen 

unklaren Einfluss auf die Trinkwasserqualität auf. Sie muss Massnah-

men gegen Mikroverunreinigungen ergreifen. Auch vom Frachtgedan-

ken aus betrachtet (Einleitung in den Vierwaldstättersee) muss eher 

die ARA Schwyz Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen ergreifen 

als die ARA Gersau. 

 Die ARA Gersau leitet in den Vierwaldstättersee ein und hat nur einen 

geringen Einfluss auf das Trinkwasser. Sie ist im Vierwaldstättersee 

die kleinere der beiden ARA (ARA Schwyz 70'000 EW). Es ist davon 

auszugehen, dass die ARA Gersau keine Massnahmen gegen Mikro-

verunreinigungen ergreifen muss. 
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6.3 Anlagen 

Die Anlagekennwerte (Grösse, Belastung, Reinigungsleistung) wurden durch 

das AfU anhand von Betriebsrapporten erhoben. Die Ausbauziele und Belas-

tungen wurde auf die üblichen Bemessungen umgerechnet: EW bio: 60g 

BSB/EW*d), EW hydr: 400l /EW*d, CSB: 120g/EW*d, BSB5: 60g/EW*d, P: 

1.8g/EW*d. 

Für den Einflussfaktor Anlagenzustand wurden folgende Daten erhoben: 

 Die Beurteilung und vergleichende qualitative Bewertung von Anlagezu-

stand und Wartung erfolgte durch das AfU anhand von Begehungen. Der 

Zustand und die Wartung wurden als schlecht, mässig, gut oder sehr gut 

bewertet. 

 Die Reinigungsleistung wurde durch das AfU aus Betriebsrapporten be-

rechnet. 

 Die Geschichte der Anlage (Zeitpunkt Inbetriebnahme, Ausbauschritte) 

wurde durch das AfU zusammengestellt. Diese dient der Abschätzung ei-

nes Nachholbedarfs für Investitionen, um die Anlage dem in der GSchV 

geforderten Stand der Technik anzupassen. 

 Die Auslastung der Biologie wurde als Vergleich des Ausbauziels mit der 

Belastung BSB5 oder CSB berechnet (jeweils der höhere Wert). Dieser 

Wert zeigt, dass verschiedene Anlagen noch über wesentliche Kapazitäts-

reserven verfügen müssten. Aufgrund der meist geringen Anzahl von 

Messungen empfiehlt es sich jedoch, diese Aussage in allfälligen konkre-

ten Anschlussstudien durch Messkampagnen zu überprüfen. 

 Organisationsform: Das AfU erhob die Mitarbeiterzahl (Stellenprozente), 

deren Ausbildung sowie die Eigentümer der Anlagen. Für die Betriebssi-

cherheit besonders relevant ist die Personalverfügbarkeit. Um unter Ein-

haltung des Arbeitsgesetzes rund um die Uhr ein Pikett sicherzustellen, 

sind 4 Mitarbeiter nötig. Die Organisation der Eigentümer ist vor allem bei 

Zusammenlegungen relevant, so wird in gewissen Fällen allenfalls die 

Gründung eines neuen Zweckverbands notwendig. 

6.4 Kosten 

Der Einflussfaktor Kosten wurde wie folgt erhoben und berücksichtigt: 

 Der Wiederbeschaffungswert der Anlagen wurde aus den beim AfU vor-

handenen Bauabrechnungen bis 2000, den seit 2000 getätigten Investiti-

onen sowie der seither aufgelaufenen Teuerung berechnet. 
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 Die Investitionen für den Werterhalt bis 2030 sind als linearer Anteil am 

Wiederbeschaffungswert mit einer Lebensdauer von 33 Jahren gerechnet. 

Bei Anlagen mit einem mässigen und schlechten Zustand wurde dieser 

Wert um 20% bzw. 50% erhöht, um den bestehenden Nachholbedarf an 

Investitionen abzubilden. Zur Überprüfung dieser Annahme erfolgt ein 

Quervergleich mit der oben beschriebenen Geschichte der Anlage. 

 Die Investitionen für Ausbauten wurden in dreierlei Hinsicht aufgenom-

men: 

 Investitionen für Ausbauten aufgrund von ungenügender Reinigungs-

leistung wurden anteilig am heutigen Wiederbeschaffungswert berech-

net. Bei allen Anlagen, welche die Einleitbedingungen nicht vollständig 

einhalten wurden für jeweils 20% des Wiederbeschaffungswerts für 

Sanierungsprojekte reserviert. Mit diesem Betrag lassen sich kleinere 

Ausbauprojekte umsetzen, jedoch keine Totalsanierungen. 

 Investitionen für Ausbauten aufgrund von Zusammenschlüssen wurden 

anhand eines Kostenmodells des VSA berechnet. Die Grundlagen da-

für stammen aus der Studie Kosten der Abwasserentsorgung des Ver-

bands Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute aus dem 

Jahr 2006. Mit dem Modell, welches auf Anlagekosten pro EW einer 

grossen Zahl von Anlagen basiert, wurde der Wiederbeschaffungswert 

der vergrösserten Anlage berechnet und davon der heutige Wiederbe-

schaffungswert (siehe oben) abgezogen. Wo sich die mit dem Modell 

berechneten Kosten zu stark von den in den Bauabrechnungen aus-

gewiesenen Kosten unterschieden, erfolge eine Interpolation der aus-

gewiesenen und berechneten Kosten pro EW. 

Nicht berücksichtigt wurden allfällige Rückbaukosten von Anlageteilen 

und Einkaufskosten in andere Abwasserverbände. 

 Investitionen in Kanäle aufgrund von Zusammenschlüssen wurden mit-

tels aktueller Baukosten berechnet (CHF 600 pro Laufmeter des Ka-

nals plus CHF 300'000 pro Pumpstation inkl. Gebäudeanteil). Dabei 

wurde davon ausgegangen, dass die Kanäle jeweils die alte Anlage mit 

der neuen Anlage verbinden. In gewissen Fällen werden aber An-

schlüsse an bestehende Kanäle und somit kürzere Anschlusskanäle 

möglich sein, womit die Kosten für die Anschlüsse tendenziell eher tie-

fer liegen werden. 

 Die Betriebskosten wurden ebenfalls anhand eines Kostenmodells des 

VSA aus der oben genannten Studie berechnet. Allfällige Ausbauten und 

Kanäle wurden berücksichtig. 
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Für die ARA Sattel besteht eine Studie des Ingenieurbüros Gebr. Hunziker 

AG aus dem Jahr 2006, welche verschiedene Anschluss- und Ausbauvarian-

ten beschreibt: 

 Die Kosten für Ausbau und Sanierung der ARA Sattel wurden in der Best-

variante (SBR) auf CHF 2.25 Mio. geschätzt, was heute inkl. Teuerung 

CHF 2.36 Mio. entspricht.  

Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Anlagen sicherzustellen, wurden 

trotzdem die mit dem Kostenmodell des VSA berechneten Ausbaukosten 

in den Variantenvergleich aufgenommen. Diese Kosten liegen unter den 

durch Gebr. Hunziker AG geschätzten Projektkosten.  

Mit den im Projekt der Gebr. Hunziker AG vorgesehenen Sanierungs- und 

Ausbaumassnahmen können zudem die verschärften Einleitbedingungen 

des AfU nicht eingehalten werden. Bei einem effektiven Ausbau müsste 

also von noch höheren Kosten ausgegangen werden. 

 Die Anschlusskosten an die ARA Schwyz inkl. Sanierung Regenbecken, 

Pumpwerk, Kanal und Einkaufskosten in den Zweckverband ARA Schwyz 

wurden auf rund CHF 2 Mio. geschätzt. Inkl. Teuerung betragen die Kos-

ten heute rund CHF 2.1 Mio.  

Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Anlagen sicherzustellen, wurden 

trotz vorliegendem Projekt die mit dem Kostenmodell des VSA berechne-

ten Anschlusskosten mit einem Anschlusskanal über die volle Distanz von 

der ARA Sattel zur ARA Schwyz in den Variantenvergleich aufgenommen. 

Da Gebr. Hunziker AG einen wesentlich kürzeren Anschlusskanal projek-

tiert hat (bis Steinen statt bis zur ARA Schwyz), liegen die im Varianten-

vergleich verwendeten Anschlusskosten von CHF 5.3 Mio. wesentlich 

über den geschätzten Projektkosten. 

6.5 Gewerbe, Industrie, Tourismus 

Für den Einflussfaktor "Belastungen aus Gewerbe, Industrie und Tourismus" 

wurden die beim AfU vorhanden Angaben ausgewertet: 

 Gewerbe: 

 Im Bereich Milchverwertung wurden alle Talbetriebe mit einer Verarbei-

tung von über 10t pro Jahr (2009) erfasst und die Abwasserbelastung 

anhand der Angaben des Handbuchs "Kontrolle und Beratung von ge-

werblichen Milchverarbeitungsbetrieben" der Umweltschutzfachstellen 

der Kantone Aargau, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und 

Zug aus dem Jahr 2009 berechnet. Anhand der geschätzten Abwas-

sermenge pro Jahr wurde die verarbeitete Milchmenge abgeschätzt 

(Annahme: pro 1 m
3
 entsteht 1.5 m

3
 Abwasser). Die Organische Belas-

tung wurde mit 50 EW pro m
3
 Milch angenommen. 
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 Im Bereich Fleischverarbeitung wurden die 2001 verarbeiteten Klein- 

und Grossvieheinheiten berücksichtigt und deren Abwasserbelastung 

anhand des Umweltmerkblatts für kleine Schlachtbetriebe und Flei-

scher des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands 

aus dem Jahr 2005 abgeschätzt. Für alle Betriebe wurde der Wert 

"Schlachtbetriebe mit Verarbeitung" verwendet, entsprechend 10 EW 

pro Kleinvieheinheit und 40 EW pro Grossvieheinheit. 

 Industrie: Zu Industriebetrieben sind beim AfU Angaben zur Vorbehand-

lung vorhanden aber keine Abwassermengen bzw. effektiven Belastun-

gen. Somit kann für diesen Bereich nur eine grobe qualitative Beurteilung 

erfolgen. 

 Tourismus: Der Einfluss des Tourismus wurde anhand des Tagestouris-

mus (2008) sowie der Logiernächte (durchschnittlicher Spitzentag Som-

mer und Winter im 2008 und 2009) berücksichtigt. 

6.6 Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung wurde anhand der Angaben im Richtplan (2004 

mit Ergänzungen 2009, 2010 und 2011) sowie der Studie "Szenarien zur Be-

völkerungsentwicklung der Kantone 2005-2050" des Bundesamts für Statistik 

aus dem Jahr 2007 abgeschätzt. Da die Prognosen nur auf Stufe Bezirk vor-

lagen, wurden diese mit Hilfe der Daten der Eidgenössischen Volkszählung 

2000 auf die Gemeinden und Einzugsgebiete der ARA umgerechnet. 
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7. Entwicklungskonzept 
 

7.1 Einzugsgebiete 

Das Entwicklungskonzept untersucht verschiedene Sanierungs-, Ausbau- 

und Anschlussvarianten aller ARA des Kantons Schwyz. Diese wurden in 3 

topografisch begründete Einzugsgebiete eingeteilt (siehe Abbildung 2 sind: 

 Einsiedeln-Höfe: ARA Höfe, Einsiedeln, Oberes Sihltal und Rothenthurm 

 Untermarch: ARA Untermarch, Vorderthal und Innerthal 

 Schwyz: ARA Schwyz, Muotathal, Gersau, Sattel und Rothenthurm. 

 

Abbildung 2: Einzugsgebiete und untersuchte Anschlüsse (Pfeile) 

Bemerkungen: 

 Die ARA Rothenthurm kann sowohl dem Einzugsgebiet Einsiedeln-Höfe 

als auch dem Einzugsgebiet Schwyz zugeordnet werden. 

 Die ARA Obermarch wird gesondert betrachtet (siehe 7.2.4). 

 Im Anhang 2 findet sich pro Einzugsgebiet eine Übersichtskarte, in welche 

die relevanten Grundlagendaten der einzelnen Anlagen integriert sind. 
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7.2 Untersuchte Varianten 

7.2.1 Einsiedeln-Höfe 

Variante Rothenthurm Oberes Sihltal Einsiedeln Höfe 

V1.1 Status Quo Status Quo Status Quo Status Quo 

V1.2 Anschluss Höfe Status Quo Status Quo Status Quo 

V1.3 Status Quo Anschluss 
Einsiedeln 

Ausbau Status Quo 

V1.4 Status Quo Status Quo Anschluss Höfe Ausbau 

V1.5 Anschluss Höfe Anschluss 
Einsiedeln 

Ausbau Status Quo 

V1.6 Anschluss Höfe Status Quo Anschluss Höfe Ausbau 

V1.7 Status Quo Anschluss Höfe 
via Einsiedeln 

Anschluss Höfe Ausbau 

V1.8 Anschluss Höfe Anschluss Höfe 
via Einsiedeln 

Anschluss Höfe Ausbau 

Bemerkungen zu den Varianten 

 Status Quo bedeutet jeweils, dass der Standort der ARA beibehalten wird. 

 Bei V1.2 wurde davon ausgegangen, dass ein Anschluss der ARA Ro-

thenthurm an die ARA Höfe ohne Ausbau der ARA Höfe möglich ist. 

 Ein Anschluss der ARA Rothenthurm an die ARA Einsiedeln wurde aus 

topographischen und ökologischen Gründen (Hochmoor) verworfen. 

 Ein direkter Anschluss der ARA Oberes Sihltal an die ARA Höfe wurde 

ebenso aus topographischen Gründen verworfen. 

 Ein Anschluss der ARA Rothenthurm an die ARA Schönau (via Oberaege-

ri) wurde aufgrund des gemäss Informationen des AfU bereits ausgelaste-

ten Kanalisationssystems in Oberaegeri verworfen. 

7.2.2 Untermarch 

Variante Innerthal Vorderthal Untermarch 

V2.1 Status Quo Status Quo Status Quo 

V2.2 Anschluss 
Vorderthal 

Status Quo Status Quo 

V2.3 Status Quo Anschluss 
Untermarch 

Status Quo 

V2.4 Anschluss 
Vorderthal 

Anschluss 
Untermarch 

Status Quo 

Bemerkungen zu den Varianten 

 Es wurde davon ausgegangen, dass ein Anschluss der ARA Vorderthal 

und Innerthal an die ARA Untermarch ohne Ausbau der ARA Untermarch 

möglich ist. 
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7.2.3 Schwyz 

Variante Rothenthurm Sattel Gersau Muotathal Schwyz 

V3.1 Status Quo Status Quo Status Quo Status Quo Status Quo 

V3.2 Anschluss 
Schwyz 

Anschluss 
Schwyz 

Status Quo Status Quo Ausbau 

V3.3 Status Quo Anschluss 
Schwyz 

Status Quo Status Quo Status Quo 

V3.4 Status Quo Status Quo Anschluss 
Schwyz 

Status Quo Ausbau 

V3.5 Status Quo Status Quo Status Quo Anschluss 
Schwyz 

Ausbau 

V3.6 Anschluss 
Schwyz 

Anschluss 
Schwyz 

Anschluss 
Schwyz 

Anschluss 
Schwyz 

Ausbau 

Bemerkungen zu den Varianten 

 Ein Anschluss der ARA Gersau an die ARA Weggis/Vitznau wurde auf-

grund fehlender Daten und des fehlenden Einbezugs des Kantons Luzern 

nicht weiter untersucht. Diese Variante könnte jedoch in eine Anschluss-

studie für die ARA Gersau einbezogen werden. 

 Ein Anschluss der ARA Rothenthurm an die ARA Schönau (via Ober-

aegeri) wurde aufgrund des gemäss Informationen des AfU bereits ausge-

lasteten Kanalisationssystems in Oberaegeri nicht weiterverfolgt. 

 Es wurde davon ausgegangen, dass ein Anschluss der ARA Sattel an die 

ARA Schwyz ohne Ausbau der ARA Schwyz möglich ist. 

7.2.4 Obermarch 

Für die ARA Obermarch kommt neben dem Beibehalten des Standorts als 

Variante nur ein Anschluss an die ARA Obersee (via ARA Tuggen) in Frage. 

Da die ARA Obermarch an die Grenzen der Kapazität gelangt, wurde durch 

das Ingenieurbüro Kuster + Hager im Auftrag des Zweckverbands ARA 

Obermarch bereits im Jahr 2010 eine Anschlussstudie durchgeführt. Diese 

kam zum Schluss, dass die ARA Obermarch sowohl baulich als auch installa-

tionsmässig in einem guten Zustand ist und somit in den nächsten Jahren 

keine komplette Erneuerung der Anlage nötig wäre. Die zusätzliche Kapazität 

könnte durch eine Erweiterung ohne Komplettsanierung der Anlage geschaf-

fen werden. Gemäss Kuster + Hager sind darum die Kosten für eine Erweite-

rung der ARA Obermarch tiefer als die Kosten für den Anschluss an die ARA 

Obersee (inkl. Erweiterung der ARA Obersee, Anschlussleitung und Einkauf 

in bestehende Anlageteile). 

Aufgrund dieser Einschätzung wurde ein Vorprojekt für die Erweiterung der 

ARA Obermarch (SBR-Biologie und der Schlammfaulung) ausgearbeitet. Die 

Abstimmungen über den Baukredit sind im Frühjahr 2011 geplant. Aus die-

sem Grund wurde für die ARA Obermarch kein Anschluss an die ARA Ober-

see untersucht. Langfristig sollte der Anschluss an die ARA Obersee jedoch 

erneut geprüft werden. 
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8. Variantenvergleich 
 

8.1 Bewertungskriterien 

Die Varianten werden anhand der 4 Kriterien Gewässerschutz, Mikroverun-

reinigungen, Jahreskosten und Betriebssicherheit bewertet. Diese 4 Kriterien 

fassen einerseits die ökologischen, technischen, finanziellen und betriebli-

chen Ansprüche an die Abwasserreinigung zusammen und bilden anderer-

seits den im Abschnitt 2 beschriebenen Auftrag des Regierungsrats des Kan-

tons Schwyz ab, welcher das Entwicklungskonzept begründet. 

Mit den 4 Bewertungskriterien werden die folgenden Fragen beantwortet: 

 Gewässerschutz: Ist in den Vorflutern eine Verbesserung der chemischen 

Gewässerqualität zu erwarten? Die Verbesserung kann aufgrund eines 

Anschlusses der jeweiligen Anlage oder aufgrund einer höheren Reini-

gungsleistung durch Sanierungen entstehen. 

 Mikroverunreinigungen: 

 Können durch Zusammenschlüsse von Anlagen die Kosten für Mass-

nahmen zur Elimination von Mikroverunreinigungen reduziert werden? 

 Ist für das gesamte Einzugsgebiet unter Berücksichtigung zu treffender 

Massnahmen eine bessere Gewässerqualität bezüglich Mikroverunrei-

nigungen zu erwarten? 

 Jahreskosten: Welche summierten Betriebs- und Investitionskosten pro 

EW sind unter Berücksichtigung von Werterhalt, Sanierungen und Aus-

bauten (Anlagen und Kanälen) zu erwarten? 

 Betriebssicherheit: Welchen Einfluss haben die Varianten auf den siche-

ren Betrieb der Anlagen, bestimmt durch die Personalsituation und Be-

triebsspitzen durch Belastungen aus Gewerbe, Industrie und Tourismus. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Anlagen als solche betriebssi-

cher gebaut und betrieben sind (z.B. Strom- und Anlagenausfälle, Hoch-

wassersicherheit etc.), 

Gemeinsam mit dem AfU und den Vorstandsdelegierten des Vereins Saube-

re Abwasser Schwyz wurde die folgende Gewichtung der Bewertungskrite-

rien beschlossen: Gewässerschutz 20%, Mikroverunreinigungen 20%, Jah-

reskosten 30%, Betriebssicherheit 30%. 
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8.2 Bewertung 

Die Bewertung erfolgt qualitativ anhand einer Skala von -5 bis +5 Punkten. 

Beurteilt wird, ob für die Variante im gesamten Einzugsgebiet eine Verbesse-

rung des jeweiligen Bewertungskriteriums zu erwarten ist. Der heutigen Zu-

stand (Status Quo = Beibehaltung aller Standorte) wird mit 0 Punkten bewer-

tet, eine starke Verschlechterung mit -5 Punkten, eine starke Verbesserung 

mit +5 Punkten. 

Bei der Bewertung der Jahreskosten erhält der Status Quo (inkl. Investitionen 

zur Einhaltung der Einleitbedingungen und zum Werterhalt) 0 Punkte. Pro 1% 

Kostendifferenz werden 0.1 Punkte abgezogen bzw. addiert. Somit wird eine 

Variante, welche 50% teurer ist als der Status Quo, mit -5 Punkten bewertet, 

eine 50% billigere Variante mit +5 Punkten. Diese Bewertungsskala wird 

durch die Studie des VSA (siehe oben) gestützt, wo die Gesamtkosten pro 

EW von 90% der untersuchten Anlagen innerhalb eines Bereichs von ca. 

±40% liegen. 

8.3 Variantenvergleich 

Die detaillierten Resultate des Variantenvergleichs finden sich im Anhang 3. 

Nachfolgend ist jeweils die Gesamtbewertung der einzelnen Varianten pro 

Einzugsgebiet dargestellt. 
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8.3.1 Einsiedeln-Höfe 

Varianten 

     V1.1 Weiterbetrieb aller bisherigen Anlagen 

V1.2 Aufhebung Rothenthurm und Anschluss an Höfe 

V1.3 Aufhebung Oberes Sihltal und Anschluss an Einsiedeln 

V1.4 Aufhebung Einsiedeln und Anschluss an Höfe 

V1.5 Aufhebung Rothenthurm und Anschluss an Höfe, Aufhebung Oberes Sihltal und Anschluss an Ein-
siedeln  

V1.6 Aufhebung Rothenthurm und Einsiedeln und Anschluss an Höfe 

V1.7 Aufhebung Oberes Sihltal und Einsiedeln und Anschluss an Höfe 

V1.8 Aufhebung Rothenthurm, Oberes Sihltal und Einsiedeln und Anschluss an Höfe  

  
Bewer-
tung 

Gewässer-
schutz 

Mikroverun-
reinigungen Jahreskosten 

Betriebs-
sicherheit Total Rang 

   20%   20%   30%   30%   

V1.1 +0.8   0.0   0.0   0.0 +0.2 8 

V1.2 +1.3 +0.1 -0.1 +2.0 +0.8 7 

V1.3 +1.3 +0.2   0.0 +2.5 +1.0 5 

V1.4 +1.5 +2.5 +0.3 +1.0 +1.2 5 

V1.5 +1.8 +0.3 -0.3 +4.0 +1.5 4 

V1.6 +2.0 +2.6 -0.1 +2.5 +1.6 3 

V1.7 +2.0 +2.7 +0.3 +3.5 +2.1 2 

V1.8 +2.5 +2.8 -0.1 +5.0 +2.5 1 

 

0.0

+0.5

+1.0

+1.5

+2.0

+2.5

+3.0

V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 V1.6 V1.7 V1.8

 

Erläuterung der Gesamtbewertung 

 Am besten bewertet wird die Variante V1.8: Anschluss aller Anlagen an 

die ARA Höfe. Die drei am besten bewerteten Varianten sind in der Tabel-

le rechts grün hinterlegt. 

 Im Bereich Gewässerschutz sind durch Sanierungsmassnahmen zur Ein-

haltung der Einleitbedingungen sowie Investitionen im Rahmen des Wert-

erhalts in jeder Variante gewisse Verbesserungen der bereits guten 
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Gewässerqualität er einzelnen Vorfluter zu erwarten. Dies wurde jeweils 

mit 1 Punkt bewertet. Stärkere Verbesserungen sind durch Sanierungen 

und gleichzeitige Anschlüsse kleinerer Anlagen an grössere Anlagen mit 

besserer Reinigungsleistung zu erwarten, wodurch die jeweiligen Vorfluter 

komplett von Einleitungen entlastet werden. 

 Im Bereich Mikroverunreinigungen verbessern Anschlüsse der kleineren 

Anlagen ohne Pflicht zur Prüfung von Massnahmen an grössere Anlagen 

die Gewässerqualität (unter der Annahme, dass in der grösseren Anlage 

Massnahmen getroffen werden). Im Falle der ARA Einsiedeln, wo heute 

eine Gefährdung von Trinkwasserfassungen vorliegt, ist ein Anschluss an 

die ARA Höfe mit einer starken Verbesserung der Situation verbunden. 

 Die Jahreskosten pro EW unterschieden sich für die einzelnen Varianten 

nicht sehr stark (Minimum CHF 84 pro EW, Maximum CHF 90 pro EW). 

Höhere Investitionen bei Zusammenschlüssen werden über den gesamten 

Betrachtungszeitraum durch tiefere Betriebskosten kompensiert. Wie in 

Abschnitt 6.4 beschrieben, wurden für Anschlüsse jeweils die Kosten für 

Kanäle über die gesamte Entfernung zwischen den Anlagen gerechnet. 

Da in vielen Fällen kürzere Kanäle mit tieferen Kosten möglich sind (siehe 

Bemerkungen unter 6.4 zur ARA Sattel), werden die Varianten mit An-

schlüssen tendenziell gegenüber dem Status Quo eher zu schlecht bewer-

tet.  

 Bei der Betriebssicherheit gibt es hingegen grosse Unterschiede zwischen 

den Varianten. Da die betriebliche Sicherheit heute bei 3 von 4 Anlagen 

nicht optimal ist (zu wenig Personal), sind durch Zusammenschlüsse star-

ke Verbesserungen möglich. Grössere Anlagen sind zudem weniger emp-

findlich auf Schwankungen der Belastung aus Tourismus oder Gewerbe. 

 Da die ARA Höfe nur geringe Landreserven hat und der Standort am Zü-

richsee unter starkem Entwicklungsdruck steht, muss in einem nächsten 

Schritt untersucht werden, ob sich der Anschluss aller Anlagen dieses 

Einzugsgebiets an die ARA Höfe mit dem entsprechenden Ausbau der 

ARA an diesem Ort sinnvoll realisieren lässt. Die knappen Landreserven 

der ARA Höfe wurden in den Kosten mit einem Aufschlag von 50% auf die 

Ausbaukosten berücksichtigt. 
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8.3.2 Untermarch 

Varianten 

     V2.1 Weiterbetrieb aller bisherigen Anlagen 

V2.2 Aufhebung Innerthal und Anschluss an Vorderthal 

V2.3 Aufhebung Vorderthal und Anschluss an Untermarch 

V2.4 Aufhebung Innerthal und Vorderthal und Anschluss an Untermarch 

  
Bewer-
tung 

Gewässer-
schutz 

Mikroverun-
reinigungen Jahreskosten 

Betriebs-
sicherheit Total Rang 

 20%   20%   30%   30%   

V2.1 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 4 

V2.2 0.0   0.0   0.0 +1.5 +0.5 2 

V2.3 0.0   0.0 -0.1 +1.5 +0.4 3 

V2.4 0.0 +0.1 +0.3 +2.5 +0.9 1 

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

V2.1 V2.2 V2.3 V2.4

 

Erläuterung der Gesamtbewertung 

 Am besten bewertet wird die Variante V2.4: Anschluss aller Anlagen an 

die ARA Untermarch. Die drei am besten bewerteten Varianten sind in der 

Tabelle rechts grün hinterlegt. 

 Im Bereich Gewässerschutz sind durch Sanierungsmassnahmen zwar 

Verbesserungen zu erwarten, aufgrund der Einleitung in Seen wirken sich 

diese aber nicht wesentlich auf die Vorfluter aus. Somit werden alle Vari-

anten neutral bewertet. 

 Im Bereich Mikroverunreinigungen verbessern Anschlüsse der kleineren 

Anlagen ohne Pflicht zur Prüfung von Massnahmen an die ARA Unter-

march die Gewässerqualität (unter der Annahme, dass in Untermarch 

Massnahmen getroffen werden). Aufgrund der sehr geringen Fracht der 

kleinen Anlagen ist diese Verbesserung aber minimal. 
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 Die Jahreskosten pro EW sind für die einzelnen Varianten praktisch iden-

tisch (Minimum CHF 75 pro EW, Maximum CHF 78 pro EW). Auch hier gilt 

die obige Bemerkung zur eher zu tiefen Bewertung von Anschlüssen ge-

genüber dem Status Quo. 

 Bei der Betriebssicherheit gibt es Unterschiede zwischen den Varianten. 

Da die betriebliche Sicherheit heute bei 2 von 3 Anlagen nicht optimal ist 

(zu wenig Personal), sind durch Zusammenschlüsse Verbesserungen 

möglich. Da es keine wesentliche Belastung aus Gewerbe und Tourismus 

gibt, ist dieses Unterkriterium nicht relevant. 

 Ein Ausbau der ARA Untermarch ist bei Anschlüssen der ARA Innerthal 

und Vorderthal voraussichtlich nicht notwendig. Aufgrund ähnlich schwie-

riger Platzverhältnisse wie in der ARA Höfe müsste die Ausbaubarkeit ver-

tieft untersucht werden. 
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8.3.3 Schwyz 

Varianten 

     V3.1 Weiterbetrieb aller bisherigen Anlagen 

V3.2 Aufhebung Rothenthurm und Sattel und Anschluss an Schwyz 

V3.3 Aufhebung Sattel und Anschluss an Schwyz 

V3.4 Aufhebung Gersau und Anschluss an Schwyz 

V3.5 Aufhebung Muotathal und Anschluss an Schwyz 

V3.6 Aufhebung Rothenthurm, Sattel, Gersau, Muotathal und Anschluss an Schwyz 

  
Bewer-
tung 

Gewässer-
schutz 

Mikroverun-
reinigungen Jahreskosten 

Betriebs-
sicherheit Total Rang 

Gewicht   20%   20%   30%   30%   

V3.1 +0.8   0.0   0.0   0.0 +0.2 6 

V3.2 +2.0 +0.1 -0.3 +4.0 +1.5 2 

V3.3 +1.6 +0.1 +0.1 +3.5 +1.4 3 

V3.4 +0.8 +0.2 -0.1 +1.5 +0.6 5 

V3.5 +1.2 +0.2 -0.1 +2.0 +0.8 4 

V3.6 +2.4 +0.5 -0.1 +5.0 +2.0 1 

 

0.0

+0.5

+1.0

+1.5

+2.0

+2.5

V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 V3.5 V3.6

 

Erläuterung der Gesamtbewertung 

 Am besten bewertet wird die Variante V3.6: Anschluss aller Anlagen an 

die ARA Schwyz. Die drei am besten bewerteten Varianten sind in der 

Tabelle rechts grün hinterlegt. 

 Im Bereich Gewässerschutz sind durch Sanierungsmassnahmen zur Ein-

haltung der Einleitbedingungen sowie Investitionen im Rahmen des Wert-

erhalts bei Anlagen, welche in Fliessgewässer einleiten, Verbesserungen 

der Gewässerqualität zu erwarten. Eine starke Verbesserung ist bei der 

ARA Sattel möglich, wo heute die Einleitbedingungen klar nicht eingehal-

ten werden. 
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 Im Bereich Mikroverunreinigungen verbessern Anschlüsse der kleineren 

Anlagen ohne Pflicht zur Prüfung von Massnahmen an die ARA Schwyz 

die Gewässerqualität (unter der Annahme, dass in der ARA Schwyz 

Massnahmen getroffen werden). 

 Die Jahreskosten pro EW sind für die einzelnen Varianten praktisch iden-

tisch (Minimum CHF 74 pro EW, Maximum CHF 77 pro EW).  

Im Vergleich mit dem bereits bestehenden Sanierungs- und Ausbaupro-

jekt (siehe Abschnitt 6.4) wurden mit dem Kostenmodell des VSA zu hohe 

Kosten für den Anschluss bzw. zu tiefen Kosten für die Sanierung der 

ARA Sattel berechnet. Darum wird die Variante Status Quo eher zu gut 

bewertet, wogegen die Varianten 3.2 und 3.3: Anschluss Sattel bzw. Sat-

tel und Rothenthurm an Schwyz eher zu schlecht bewertet werden. 

 Bei der Betriebssicherheit gibt es auch in diesem Einzugsgebiet grosse 

Unterschiede zwischen den Varianten. Da die betriebliche Sicherheit heu-

te bei 4 von 5 Anlagen nicht optimal ist (zu wenig Personal), sind durch 

Zusammenschlüsse starke Verbesserungen möglich. Grössere Anlagen 

sind zudem weniger empfindlich auf Schwankungen der Belastung aus 

Tourismus (Sattel und Gersau) oder Gewerbe. 

 Die ARA Schwyz verfügt über Landreserven von 12'500 m
2
, womit ein 

Ausbau möglich ist. 

8.4 Sensitivitätsanalyse 

Um die Auswirkung der Gewichtung der 4 Bewertungskriterien auf die Ge-

samtbewertung zu untersuchen, wurde eine Sensitivitätsanalyse durchge-

führt. Dabei wurden 4 Szenarien bzw. Bewertungsmodelle verglichen: 

 A: Fokus Gewässerschutz: Gewässerschutz 40%, Mikroverunreinigungen 

20%, Jahreskosten 20%, Betriebssicherheit 20% 

 B: Fokus Kosten: Gewässerschutz 20%, Mikroverunreinigungen 10%, 

Jahreskosten 50%, Betriebssicherheit 20% 

 C: Ausgeglichen: Alle Kriterien werden mit 25% gewichtet 

 D: Bewertung gemäss Vorschlag: Gewässerschutz 20%, Mikroverunreini-

gungen 20%, Jahreskosten 30%, Betriebssicherheit 30% 

In den nachfolgenden Tabellen pro Einzugsgebiet ist jeweils der Rang der 

Varianten bei einer Bewertung nach den einzelnen Szenarien A bis D darge-

stellt. Die Zellen sind zur einfacheren Übersicht farblich von rot (tiefe Bewer-

tung d.h. hoher Rang) bis grün (tiefer Rang) markiert. 
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8.4.1 Einzugsgebiet Einsiedeln-Höfe 

Fokus V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 V1.6 V1.7 V1.8

A: Gewässerschutz 8 7 6 5 4 3 2 1

B: Kosten 8 7 6 5 4 3 2 1

C: Ausgeglichen 8 7 6 5 4 3 2 1

D: Vorschlag 8 7 6 5 4 3 2 1  

Im Einzugsgebiet Einsiedeln-Höfe sind alle Varianten robust auf eine unter-

schiedliche Gewichtung der Bewertungskriterien. 

8.4.2 Einzugsgebiet Untermarch 

Fokus V2.1 V2.2 V2.3 V2.4

A: Gewässerschutz 4 2 3 1

B: Kosten 4 2 3 1

C: Ausgeglichen 4 2 3 1

D: Vorschlag 4 2 3 1  

Im Einzugsgebiet Untermarch sind alle Varianten robust auf eine unterschied-

liche Gewichtung der Bewertungskriterien. 

8.4.3 Einzugsgebiet Schwyz 

Fokus V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 V3.5 V3.6

A: Gewässerschutz 6 2 3 5 4 1

B: Kosten 6 3 2 5 4 1

C: Ausgeglichen 6 2 3 5 4 1

D: Vorschlag 6 2 3 5 4 1  

Im Einzugsgebiet Schwyz sind die am besten bewertete Variante sowie die 

drei am schlechtesten bewerteten Varianten robust auf eine unterschiedliche 

Gewichtung der Bewertungskriterien. Werden die Kosten sehr stark gewich-

tet, tauscht Variante 3.2 den Rang mit der Variante 3.3 (welche etwas kos-

tengünstiger ist). 

8.4.4 Fazit 

Die Gewichtung der Bewertungskriterien hat in keinem der Einzugsgebiete 

einen Einfluss auf die Bewertung der Bestvariante. Diese wird immer auch 

bei einer unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Kriterien am besten 

bewertet. 
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9. Empfehlungen 
 

Wird nach der Vernehmlassung ergänzt. 
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10. Ausblick auf Umsetzung 
 

Wird nach der Vernehmlassung ergänzt. 
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Grundlagen 
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ANHANG 2 

Einzugsgebiete 
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ANHANG 3 

Detailbewertung Varianten pro Einzugsgebiet 
 




